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1. Einleitung  

Auftragsgemäß werden bestimmte Aspekte des Entzugs der Fahrerlaubnis nach einem Verdacht 
auf fehlende Fahreignung aufgrund der Messung von Phosphatidylethanol (PEth) im Blut darge
stellt. 

2. Grundsatz 

Wenn die Fahrerlaubnisbehörde Kenntnis von Tatsachen erlangt, die Bedenken gegen die Fahr
eignung aufgrund von Alkoholkonsums begründen, muss sie zur Aufklärung der Umstände ein 
ärztliches oder medizinisch-psychologisches Gutachten anordnen. Dabei können auch PEth-Mar
ker verwandt werden. 

Ein Zusammenhang mit einem Fehlverhalten im Straßenverkehr ist für die Erlangung der Kennt
nis durch die Fahrerlaubnisbehörde nicht zwangsläufig erforderlich 

Wenn das geforderte Gutachten nicht oder nicht fristgerecht beigebracht wurde, darf die Behörde 
auf eine fehlende Fahreignung schließen und den Führerschein entziehen. 

3. Ablauf 

3.1. Fahreignung als Voraussetzung zum Führen von Kraftfahrzeugen 

Ausgangspunkt ist § 3 Abs. 1 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der festlegt, dass die Fahrer
laubnisbehörde jemandem, der ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen von Kraftfahrzeugen 
ist, die Fahrerlaubnis entziehen muss. 

3.2. Kenntniserlangung von Tatsachen, die Bedenken gegen die Fahreignung begründen 

§ 11 Abs. 2 S. 1 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) bestimmt ganz generell, dass die Fahrer
laubnisbehörde zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung der 
Fahrerlaubnis oder über die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen die Beibringung ei
nes ärztlichen Gutachtens durch den Bewerber anordnen kann, wenn Tatsachen bekannt werden, 
die Bedenken gegen die körperliche oder geistige Eignung des Fahrerlaubnisbewerbers begrün
den. Dies gilt insbesondere dann, wenn Tatsachen bekannt werden, die auf eine in Anlage 4 oder 
5 der Fahrerlaubnisverordnung genannte Erkrankung oder einen Mangel hinweisen. Dazu gehö
ren auch der Missbrauch oder die Abhängigkeit von Alkohol. 

3.3. Umstände der Kenntniserlangung 

Dabei reicht der Umstand, dass entsprechende Tatsachen bekannt werden – ein konkreter Zu
sammenhang der Kenntniserlangung mit Verfehlungen wie Trunkenheitsfahrten im Straßenver
kehr muss nicht gegeben sein. So hat es beispielsweise genügt, dass ein Mensch hilflos in seiner 
Wohnung mit 1000 Bierflaschen gefunden wurde. 

Die Rechtsprechung setzt bei der Berücksichtigung nicht unmittelbar straßenverkehrsbezogener 
Alkoholauffälligkeiten voraus: 
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• normabweichendes Trinkverhalten und eine weit überdurchschnittliche Gewöhnung an 
Alkohol, 

• Vorliegen tatsächlicher Umstände dafür, dass das Führen von Fahrzeugen und der die 
fahrsicherheitsbeeinträchtigende Alkoholkonsum an der Person nicht getrennt werden 
können oder 

• ein allgemeiner Kontrollverlust unter Alkohol. 

3.4. Kenntniserlangung durch ärztliche Meldung nur in Ausnahmefällen 

Grundsätzlich gilt, dass der Arzt auch in Fällen, in denen er aufgrund einer Untersuchung zu 
dem Ergebnis kommt, dass sein Patient am Straßenverkehr teilnimmt, obwohl er wegen seiner 
Erkrankung eigentlich nicht mehr dazu fähig ist, ein Kraftfahrzeug zu führen, ohne sich und an
dere zu gefährden. 

Nach sorgfältiger Abwägung widerstreitender Pflichten oder Interessen kann ein Arzt aber trotz 
seiner grundsätzlichen Schweigepflicht wegen eines rechtfertigenden Notstandes gem. § 34 StGB 
berechtigt sein, die Verkehrsbehörde zu benachrichtigen, wenn sein Patient mit einem Kraftwa
gen am Straßenverkehr teilnimmt, obwohl er wegen seiner Erkrankung nicht mehr fähig ist, ein 
Kraftfahrzeug zu führen, ohne sich oder andere zu gefährden. 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Arzt den Patienten vorher auf seinen Gesundheitszu
stand und auf die davon ausgehenden Gefahren für sich und andere Verkehrsteilnehmer auf
merksam gemacht hat. 

Dies ist entbehrlich, wenn ein entsprechender Vorhalt wegen der Art der Erkrankung oder wegen 
der Uneinsichtigkeit des Patienten von vornherein zwecklos ist. 

Bei einer gerechtfertigten Durchbrechung der ärztlichen Schweigepflicht muss sich die Mittei
lung des Arztes inhaltlich auf das unbedingt Notwendige beschränken. Sie sollte allein die Diag
nose beinhalten so-wie die Mitteilung, dass ärztliche Zweifel an der Fahreignung bestehen. Die 
Übermittlung weiterer Informationen – beispielsweise einer ausführlichen Diagnose – ist nicht 
mehr nicht gerechtfertigt. 

3.5. Vorgehen nach Kenntniserlangung 

Gem. § 13 FeV ordnet die Fahrerlaubnisbehörde – die in diesen Fällen keinen Ermessensspiel
raum hat – zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung der Fahr
erlaubnis oder über die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen an, dass 

1. ein ärztliches Gutachten beizubringen ist, wenn Tatsachen die Annahme von Alko
holabhängigkeit begründen, oder 

2. ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist, wenn 

a) nach dem ärztlichen Gutachten zwar keine Alkoholabhängigkeit, jedoch An
zeichen für Alkoholmissbrauch vorliegen oder sonst Tatsachen die Annahme 
von Alkoholmissbrauch begründen, 
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b)  wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss be
gangen wurden, 

c) ein Fahrzeug im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 
Promille oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg/l oder 
mehr geführt wurde, 

d) die Fahrerlaubnis aus einem der unter den Buchstaben a bis c genannten 
Gründe entzogen war oder 

e) sonst zu klären ist, ob Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit nicht 
mehr besteht. 

Derjenige, an dessen Eignung zur Führung eines Kraftfahrzeuges Zweifel bestehen, muss der Stra
ßenverkehrsbehörde also entweder im Fall der vermuteten Alkoholabhängigkeit ein ärztliches 
Gutachten oder bei bloßem Alkoholmissbrauch ein medizinisch-psychologisches Gutachten vor
legen. 

Dies gilt auch, wenn wegen Abstinenz die Fahreignung wiederhergestellt ist und die Neu- oder 
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis angestrebt wird. 

In der Anordnung legt die Fahrerlaubnisbehörde unter Berücksichtigung der Umstände des Ein
zelfalls fest, welche Fragen hinsichtlich der Eignung zu klären sind (§ 11 Abs. 6 Satz 1 FeV).  

Wird das Gutachten nicht fristgerecht beigebracht, darf die Fahrerlaubnisbehörde in ihrer Ent
scheidung auf die Nichteignung des Betroffenen schließen (§ 11 Abs. 8 Satz 1 FeV). Dies setzt in
des voraus, dass die Anordnung der Untersuchung rechtmäßig, anlassbezogen und verhältnismä
ßig war. 

3.6. Ersteller der Gutachten 

Das ärztliche Gutachten muss regelmäßig von einem für die Problematik kompetenten Facharzt 
mit verkehrsmedizinischer Qualifikation erstellt werden. Nach § 11 Abs. 3 S. 1 FeV muss das me
dizinisch-psychologische Gutachten von einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahr
eignung erstellt werden. 

Die Einzelheiten für die amtliche Anerkennung werden in Anlage 14 zur FeV und in der Richtli
nie über die Anforderungen an Träger von Begutachtungsstelle für Fahreignung (§ 66 FeV) festge
legt. Die allgemeinen Anforderungen an Prüf- und Kalibrierlaboratorien werden in der DIN EN 
ISO/IEC 17025 aufgestellt. 

3.7. Begutachtungsleitlinien 

Grundlage für die Begutachtung sind die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung der Bun
desanstalt für Straßenwesen und die Beurteilungskriterien für die Urteilsbildung in der Fahreig
nungsbegutachtung von der Ständigen Arbeitsgruppe Beurteilungskriterien der Deutschen Gesell
schaft für Verkehrspsychologie und der Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin. 
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4. Alkoholmarker 

4.1. Marker beim Aufgriff bei Trunkenheitsfahrt 

In der Regel wird bei einem Fahrer eines Kraftfahrzeugs im Verdachtsfall ein Atemalkoholtest 
vorgenommen. In einem Ordnungswidrigkeitenverfahren ist er als Beweis ausreichend. 

Ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille besteht grundsätzlich eine Strafbarkeit we
gen Trunkenheit im Verkehr gem. § 316 des Strafgesetzbuches (StGB). In diesen Fällen wird die 
Blutalkoholkonzentration durch eine Blutentnahme festgestellt. 

In diesen Fällen, in denen der Alkoholkonsum erst kurze Zeit zurücklag, ist Ethanol der geeig
nete Alkoholmarker. Einen Rückschluss auf einen länger dauernden Alkoholmissbrauch oder 
eine Alkoholabhängigkeit lässt Ethanol nicht zu. 

4.2. Marker für den Nachweis von länger dauerndem Alkoholkonsum, Alkoholmissbrauch oder 
Abstinenz 

Besondere Bedeutung hat der Nachweis der Abstinenz als wichtiger Baustein für die Wiederer
langung der Fahreignung. 

Hierzu werden verwendet: 

• Ethylglucoronid (EtG) – im Urin 

− Nachweiszeitraum: ca. 3-5 Tage nach Alkoholkonsum 
− Vorteil: hohe Sensitivität – zeigt auch geringe Mengen Alkohol an 
− Verwendung: Typische wiederholte Urinkontrollen im Rahmen eines Abstinenz

programms 
− Programm – Beispiel: 4 oder 6 Urinproben über 6 Monate oder 6-12 Proben über 12 

Monate ohne vorherige Ankündigung 

• Ethylglucoronid (EtG) – in Haaren 

− Nachweiszeitraum: ca. 1 Monat pro Zentimeter Haarlänge (max. 3 cm entspr. 3 Mo
nate) 

− Vorteil: langfristiger Überblick über die Alkoholkarenz 
− Nachteil: Haare dürfen nicht chemisch behandelt sein (z.B. Bleichung) 

• Phosphatidylethanol (PEth) – im Blut 

− Nachweiszeitraum: 2-3 Wochen, eventuell auch 4 Wochen 
− Vorteil: sehr spezifisch für Alkohol, besser als Leberwerte 
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4.2.1. Nachweisdauer von PEth im Blut 

PEth wird bereits kurz nach der Alkoholaufnahme im Blut gebildet und ist selbst bei einmaligem 
Konsum einige Tage lang nachweisbar. Die Halbwertszeit von PEth beträgt 3-10 Tage. PEth ist 
nach einer Entzugsbehandlung zum Teil länger als zwei Monate nachweisbar. 

4.3. PEth-Werte 

PEth-Wert (in ng/mL) Bedeutung 

• < 20 ng/mL  Abstinenz  
•    20–210 ng/mL gelegentlicher/mäßiger Konsum  
• > 210 ng/mL  regelmäßiger oder hoher Konsum 
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